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LAND BURGENLAND  
            LANDESAMTSDIREKTION – GENERALSEKRETARIAT 

HAUPTREFERAT VERFASSUNGSDIENST 
 

 
 
 
An das 
Bundesministerium für Verkehr,  
Innovation und Technologie 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
 

 Eisenstadt, am 24.4.2015 
E-Mail: post.vd@bgld.gv.at 
Tel.: +43 (0)2682/600 - 2281 
Sachb.: Dr. Matthias Köhler 
 
Antwort bitte unter Anführung der Geschäftszahl 

 
 
Zahl:  LAD-VD-B110-10138-3-2015 

 
Betr.: Begutachtungsentwurf einer 27. Novelle der Straßenverkehrsordnung; 

Stellungnahme 
 
 
Bezug:  BMVIT-161.002/0001-IV/ST5/2014; 107 ME XXV. GP      
 
 
 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf einer 27. Novelle der 

Straßenverkehrsordnung (107 ME XXV. GP) erlaubt sich das Amt der Burgenländischen 

Landesregierung folgende Stellungnahme abzugeben: 

 

Zu Z 14 (§ 96) 

Der Entfall der Berichtspflichten an Landesregierung und Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie erscheint sinnvoll und dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Offenbar irrtümlich soll mit dieser Novellierungsanordnung auch der erste Satz des § 96 

Abs. 1a StVO 1960 gestrichen werden, wonach die als unfallverhütend festgestellten 

Maßnahmen unverzüglich umzusetzen sind; diese Bestimmung sollte jedenfalls erhalten 

bleiben. 
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Es wird abschließend darauf hingewiesen, dass die Erläuterungen zum gegenständlichen 

Entwurf keinerlei Angaben über allfällige finanzielle Auswirkungen enthalten. Insbesondere 

den Gemeinden könnten Mehrkosten als Straßenerhalter entstehen, da offenkundig 

hauptsächlich Gemeindestraßen von der Änderung betroffen sind. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme ergeht an die E-Mail Adresse 

„begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at“. 

 

Mit freundlichen Grüßen!  

 

 

Für die Landesregierung: 

Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Die Generalsekretärin: 

Mag.a Monika Lämmermayr 
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Zl.u.Betr.w.v.                                                                            Eisenstadt, am 24.4.2015 

 

 

1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
3. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
4. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, 

Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
 
zur gefälligen Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen!  

 

Für die Landesregierung: 

Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Die Generalsekretärin: 

Mag.a Monika Lämmermayr 
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